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Hat die Kritische Theorie eine eigen-
ständige Rechts- und Demokratietheo-
rie ausgebildet? Für die erste Genera-
tion der Frankfurter Schule mag man 
das bestreiten. Rechtstheoretiker wie 
Franz Neumann gehörten nie zum inne-
ren Kreis, und ihre Verteidigung bürger-
licher Innovationen wie des rechtsstaat-
lichen Formalismus fand dort wenig Re-
sonanz. In den nachfolgenden Genera-
tionen Kritischer Theorie stellt sich die 
Lage völlig anders dar. Spätestens mit 
Habermas’ zweitem Hauptwerk, „Fak-
tizität und Geltung“, sind Fragen von 
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten 
und Volkssouveränität ausdrücklich ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit getre-
ten. Die Politikwissenschaftlerin Inge-
borg Maus hat diese rechtstheoretische 
Wendung der Kritischen Theorie in der 
Generationenfolge von Adorno und 
Horkheimer zu Habermas vorbereitet 
und geprägt. Wenn verschiedentlich 
gerätselt wurde, warum Habermas in 
seiner politischen Theorie nicht auf 
die Arbeiten von Franz Neumann zu-
rückgreift, so ist die wahrscheinlichste 
Erklärung die, dass er sich an den nor-
mativen Merkmalen einer strikt rechts-
formalistischen Position stattdessen in 
der modernisierten Form, wie sie von 
Ingeborg Maus vertreten wird, orien-
tiert und abgearbeitet hat. 

Das Maus’ Analysen tragende, bis in 
die Verästelungen ihrer ideengeschicht-
lichen Arbeiten nachweisbare Probl-
embewusstsein speist sich vor allem 
aus der langen, planvollen Abwicklung 
der Weimarer Republik, wie sie von An-
tiformalisten wie Carl Schmitt betrie-
ben und gefeiert wurde. Maus’ erstes 
Buch, „Bürgerliche Rechtstheorie und 
Faschismus“, weist die Wahlverwandt-

schaft zwischen gefügigem Rechts- und 
politischem Terrorsystem nach und ge-
hört immer noch zu den grundlegenden 
Kritiken an Schmitt. 

So groß war seinerzeit der Respekt 
vor dem im Entstehen begriffenen 
Werk, dass Schmitt in einem Brief an 
die Autorin versuchte, die Interpreta-
tion auf eine andere Fährte zu locken, 
nämlich auf die inzwischen ausgetre-
tenen Pfade der politischen Theologie. 
Man wird die Öffnung der Archive nicht 
abwarten müssen, um zu antizipieren, 
dass der Versuch der Einflussnahme 
mit ebenso formvollendeter Höflichkeit 
wie charakteristischer Unbeugsamkeit 
abgewehrt wurde. 

Maus’ bekanntestes Buch, „Zur Auf-
klärung der Demokratietheorie“ von 
1992, dem Jahr, in dem sie die Professur 
für Politische Theorie an der Frankfur-
ter Universität antritt, entwickelt ihre 
eigene Demokratiekonzeption im An-
schluss an Immanuel Kant, dessen Werk 
sie eine radikaldemokratische Interpre-
tation gibt. In diesem Buch reaktiviert 
sie den längst verabschiedeten Gedan-
ken der Volkssouveränität in einer neu-
en Gestalt, die stärker an Neumann als 
an Habermas anknüpft. Auch wenn sie 
den rationalisierenden Sinn demokra-
tischer Verfahren betont, liegt die vor-
rangige Bedeutung der Demokratie bei 
Maus doch nicht in staatsbürgerlicher 
Deliberation und zivilgesellschaftlicher 
Aktivität, sondern letztlich in der Un-
terwerfung der Staatsapparate unter 
das demokratische Gesetz. Die rechts-
staatliche Bindung aller staatlichen 
Gewaltausübung wird ihr, wie Dieter 
Grimm es einmal formulierte, zum „De-
mokratiepostulat“. Nur wenn die we-
sentlichen Entscheidungsprozesse an 

Ingeborg Maus zum 70. Geburtstag

Die Aufklärerin der Demokratietheorie
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der gesellschaftlichen Basis verblei-
ben und die staatlichen Instanzen zu-
gleich effektiv binden, kann der schlei-
chenden Verselbstständigung von Re-
gierung, Verwaltung und Gerichten, die 
nicht nur die Entscheidungen treffen, 
sondern auch die Legitimationsgründe 
gleich mitliefern, vorgebeugt werden. 
Weder die Quantität noch die Qualität 
aktivbürgerlicher Partizipation, son-
dern der Grad an „Nachachtung“, den 
sich der Volkswille in der Administra-
tion verschafft, ist für Maus’ Demokra-
tieverständnis entscheidend. Auch die 
Staatsstreiche der Verfassungsrecht-
sprechung haben daher in ihr eine un-
versöhnliche Gegnerin gefunden, nicht 
anders als die neuen, „evolutionären“ 

Formen, in denen sich Verfassungs- 
und Völkerrecht heute fortbilden, oh-
ne dass dabei offen gelegt würde, wem 
solche Veränderungen politisch zuge-
rechnet werden können. 

Inzwischen treten an die Stelle der 
innerstaatlichen zunehmend Themen 
supranationaler Koordination, etwa 
Kontroversen über das Verhältnis von 
Politik und Recht in der Europäischen 
Union und in den Vereinten Nationen. 
Wenn in solchen Kontroversen heute 
demokratische Input-Legitimation und 
strikte Rechtsbindung wieder betont 
werden, so ist das nicht zuletzt dem Ein-
fluss der Arbeiten von Ingeborg Maus 
zu verdanken. 

Irene Runge zum 65. Geburtstag

Die große Fremde

Irene Runge, die damals noch Irene 
Alexan heißt, ist sieben Jahre alt, als 
ihre Eltern mit ihr aus dem New Yor-
ker Exil nach Berlin zurückkehren. In 
jenem Jahr wurde die DDR gegründet. 
Als sie zehn ist, bekommt sie ein Radio 
geschenkt und hört nachts heimlich un-
ter der Bettdecke den amerikanischen 
Sender AFN. Sie erinnert sich an das 
Heimweh nach New York. Sie erinnert 
sich aber auch an golden umrahmte 
Fotos von Männern in Nazi-Uniform in 
den guten Stuben der Mitschüler. Zu 
Hause bei ihren Eltern ist es anders. Zu 
ihrem Vater Alexander Kupfermann – 
der sich Alexan nennt, seit er im Pariser 
Exil zum Schriftsteller wurde – kommen 

oft Gäste: Überlebende der Lager und 
Zuchthäuser, Leute, die in Spanien ge-
kämpft haben, amerikanische Kommu-
nisten auf der Durchreise in die frühere 
Heimat Polen, oder Genossen, die 
während des Krieges in Moskau gelebt 
haben. 

Bis heute glüht auf der Schweißnaht 
ihres Herzens das Wort „fremd“. Das 
will und will nicht abkühlen. Es lässt 
Irene Runge nicht mehr los – aus ei-
genem Erleben –, dieses Paradox der 
menschlichen Natur: Jeder ist einzigar-
tig, nicht identisch mit jedem anderen 
Individuum, und doch definiert er sich 
über die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gruppe. Die Deutschen. Die 

Peter Niesen
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